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8§12

Bewertung

(1) Die Agrarbehorde hat nach vorhergehender Aufklarung der Organe der Zusammenlegungsgemeinschaft Gber die
Sach- und Rechtslage die in die Zusammenlegung einbezogenen Grundstlcke (§ 2 Abs. 2) zu schatzen. Die Schatzung
hat auf Grund Ubereinstimmender, den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechender Erklarungen der Parteien oder im
Wege der amtlichen Ermittlung nach gleichartigen, fir jedes Grundstiick, unabhangig von seiner Zuordnung zu einem
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb und unabhangig von der Person des jeweiligen Besitzers, anzuwendenden
Wertermittlungsgrundlagen (amtliche Bewertung) zu erfolgen. Die Zusammenlegungsgemeinschaft hat bei der
Schatzung insbesondere durch entsprechende Aufklarung und Beratung der Parteien mitzuwirken.

(2) Bei der Bewertung ist auf die lagebedingten Eigenschaften und Nutzungsmoglichkeiten (wie die Gelandeform, die
Gefédhrdung durch Elementarereignisse, den Wasserhaushalt, die Wald- oder FluRBrandlage, das Kleinklima, die
Benutzungsart, die Bewirtschaftungsart, die Festlegungen in Flachenwidmungs- und Bebauungspldnen, die
wirtschaftlich gerechtfertigte und landeskulturell zuldssige Umwandlungsfahigkeit und die Bearbeitungsmaoglichkeit
der Grundstiicke) Bedacht zu nehmen.

(3) Bei der amtlichen Bewertung landwirtschaftlicher Grundstlcke ist jedes Grundstlck, bei verschiedener
Beschaffenheit seiner Teile jeder Grundstlcksteil, nach dem Ertragswert zu schatzen. Der Ertragswert ist der
kapitalisierte zukUnftige Ertrag, den das Grundstlck bei Ublicher Bewirtschaftung jedem Besitzer nachhaltig gewahren
kann.

(4) Die amtliche Bewertung hat - gegebenenfalls unter Zuhilfenahme vorhandener, den Zielen und Aufgaben der
Zusammenlegung angepaliter oder entsprechend erganzter amtlicher Schatzungsergebnisse - zu erfolgen:

a) durch Festlegung der der Bewertung zugrunde zu legenden Wertklassen, falls erforderlich an Hand von
Mustergrinden;

b) durch die Einreihung der einzelnen Grundstticke oder Grundstlcksteile in die einzelnen Wertklassen;
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c) durch die Ermittlung der Vergleichswerte der einzelnen Wertklassen nach dem Ertragswert. Die Vergleichswerte
sind in Zahlen auszudrucken.

(5) Das Zugehor der Grundstucke ist gesondert zu schatzen.

(6) Als Grundstlcke von besonderem Wert gelten insbesondere

1. Flachen, die in rechtlich zulassiger Weise bebaut oder rechtswirksam als Bauland gewidmet sind, oder die nach
ihrer Verkehrslage, Funktion oder Nahe zu Siedlungsgebieten oder nach anderen 6&rtlichen Umstanden in
absehbarer Zeit eine Widmung als Bauland erwarten lassen; dies wird jedenfalls dann anzunehmen sein, wenn die
Flachen im Flachenwidmungsplan (im ortlichen Entwicklungskonzept) rechtswirksam als solche dargestellt sind;

2. Garten, die mit Mauerwerk oder Zdunen mit gemauertem Fundament eingefriedet sind;
3. Flachen mit mehrjéhrigen Sonderkulturen, wie z.B. Hopfen;
4. Flachen, die anderen Zwecken als der Pflanzenerzeugung dienen, wie z.B. Fischteiche;

5. Flachen, die zu Materialgewinnungen, Materialablagerungen oder Wasserentnahmen in rechtlich zuldssiger Weise
genutzt werden;

6. Hofstellen und Grundstlicke, die keine land- oder forstwirtschaftlichen Grundstlicke sind & 15 Abs. 3).

Bei Grundstlicken von besonderem Wert ist zusatzlich zur Bewertung nach Abs. 1 bis 4 auch der Verkehrswert
auszuweisen. Wenn kein landwirtschaftlicher Ertrag anfallt, ist nur der Verkehrswert auszuweisen. Der Verkehrswert
ist der Preis, der bei einer VerdaulRerung Ublicherweise im redlichen Geschaftsverkehr fur das Grundstuck erzielt
werden kann.

(Anm: LGBI. Nr. 86/2001)

(7) Bei Waldgrundstiicken sind der Bodenwert und der Bestandeswert getrennt zu schatzen.

(8) Die Bewertung nach den Abs. 5 und 6 sowie die Schatzung des Bestandeswertes bei Waldgrundsticken sind nur
vorzunehmen, wenn im Zuge der Neuordnung die betreffenden Grundstiicke ganz oder zum Teil

a) far Grenzanderungen oder fur die Herstellung gemeinsamer Anlagen in Anspruch genommen oder
b) als Grundabfindung einer anderen Partei zugewiesen werden sollen.

Diese zusatzliche Bewertung kann gegebenenfalls auch in einem Nachtragsbescheid zum Bewertungsplan erfolgen.
Ein solcher Nachtragsbescheid ist spatestens gleichzeitig mit dem Zusammenlegungsplan zu erlassen.

(Anm: LGBI. Nr. 86/2001)

In Kraft seit 01.09.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_flg_1979/paragraf/15
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=86/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=86/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 12 Oö. FLG 1979
	Oö. FLG 1979 - Oö. Flurverfassungs-Landesgesetz 1979


